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Beitrag

Johannes Reich-Rohrwig:

Haftun gsausschl uss bei Liegenschaftska ufverträgen

Rechtsprechung

Grundbuch, Wohn- und Liegenschaftsrecht
Zufahrtsmöglichkeit zu Almhütte im alpinen Gebiet für Erholungszwecke? -
OGH 29. 4.2014,9 Ob 12/14a: $ 1 Abs 1 NWG

Gesuchskumulierung zum vollständigen Durchführen eines einheitlichen Teilungsplans zulässig -
OGH 25. 7.2014,5 Ob 116/14s: 5 8ó GBG; $$ 1 und 2 LiegTeilG

Der Vertragswille der Parteien entscheidet in Ermangelung des Grenzkatasters über den Umfang des

Liegenschaftserwerbs, nicht Papier- oder Naturgrenze -
QGH 27. B. 2014, 2 Ob B1/14x: 55 373, 440, 914, 1495 ABGB

Bei der mangelnden Belassungsabsicht hinsichtlich eines Superädifikats auf einer Liegenschaft kommt es nicht

auf die unkontrollierbare innere Absicht des Erbauers, sondern auf objektiv erkennbare Umstände an -
OGH 17. 9.2014, ó Ob 38/14b: 55 435,8ó1, 8ó3. 1017 ABGB (5 18 Abs 5 GmbHG)

Erbrecht
,, Kontoöffnung " nach Beendigun g des Verlassenschaftsverfah rens -
OGH 8. 6. 201s, 2 Ob 205/149: 55 179, 183 AußStrG

Beginn der Zweijahresfrist (,,Vermögensopfer") -
OGH ó. 8. 2015, 2 Ob 125/15v: 5 785 Abs 3 ABGB

Firmenbuch und Unternehmensrecht
Verhängung einer Zwangsstrafe bei unzulässiger Firma auch erst nach Jahren zulässig -
OGH 31 .7.2015, ó Ob 151/15x: 5 19 Abs 2 UGB;5 24 FBG

Beendigung des Anstellungsvertrags eines GmbH-Geschäftsführers durch den lnsolvenzverwalter -
OGH24.9.2015,9 ObA 89/15a: 5 84 GmbHG; 5 25 Abs 1 lO . .

Beschlussanfechtung bei einer fehlerhaft einberufenen Generalversammlung *
OGH 23. 10.2015, 6 Ob 65/152: S 3ó Abs 1, 5 41 GmbHG . . .

Vertragsrecht
Dauer einer Option -
OGH 25. 8.2015,5 Ob 130/15a: 55 909,93ó ABGB

Treuhand, Exekutions- und lnsolvenzrecht
Gerichtliche Hinterlegung durch den Treuhänder bei lnsolvenz des Bauträgers -
OGH 25. 6.2015,8 Ob 57l15p: S 1425 ABGB; S 9 Abs 3 BTVG " "1"

Verfahren außer Streitsachen
Akteneinsicht im Sachwalterschaftsverfahren

oGH 20. 5. 2015, 3 Ob 72/15 g: 5 22 AußStrG ; 5 219 ZPO; S 89 i GOG; Art ó MRK; $ 1 70 Geo

Parteistellung der Privatstiftung im Bestellungs- und Abberufungsverfahren -
ocH 1. 9.2015, 6 Ob 46/15Í:5 2 Abs 1 23, 517 Abs 5, s 27 Abs l und 2 PSG (Anmerkung von Hubertus schumacher)

Ruhen des Verfahrens im Außerstreitverfahren -
OGH 'ló. 10.2015, 7 Ob 143/151): 5 28 Abs 1,55 45,54 iVm 5 71 Abs 4AußStrG

Standesrecht und Berufshaftung
Anwaltshonorar bei unwirksamer Vollmachterteilung im Sachwalterbestellungsverfahren -
OGH 21.5.2015, 1 Ob 91115m: 5 ó Abs 2,5119 AußStrG; 5 27ó Abs 2 ABGB

Standesnachrichten und Mitteilungen .
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THEMA
Berit Kochanowski/Susanne Schröder: Ein Jahr deutsches Mindesttohngesetz - Quo vadis?

Das deutsche lr,'Ìl ndestlohngesetz hat erhebliche Auswirkungen auch für Arbeitgeber in Österreich. Die Rechtsfolgen bei
Missachtung von Mlndesttohnbestimmungen reichen von bloßen Nachzahlungsansprüchen der Mitarbeiter bis zum
möglichen Ausschluss von öffentlichen Auftragsvergaben. lm aktuetten Beitrag geben die Autorinnen einen überblick über
die ersten Erfahrungen mit dem deutschen Mindestlohn und mögliche Risiken, die sich daraus für österreichische Arbeitgeber
ergeben können.

RECHTSPRECHUNG

3

IARBEITSRECHT

Diskriminierende Kündigung nach unrichtiger Angabe über Behindertenstatus
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Schwerpunkt:

Efolgreich werben n
Die Chancen stehen sehr gut: Rund 70 Prozent der Noch-Nichr-
Mitglieder halten Gewerkschaften für wichtig.

14Gemeinsam anpacken

Beuiebsrätlnnen setzen sich für ihre Kolleglnnen ein. Gemein-

sam erreicht man viel mehr als allein.

Geld oder leben? Beides natürlich! - Grund I 16
In den jáhrlichen KV-Verhandlungen gehtt um viel mehr als um
Lohn- und Gehaltserhöhungen.

Hand in Hand mit Hirn und llen - trund 2 18
Mit dem Doppelpack aus Gewerkschaften und AK haben Arbeit-
nehmerlnnen in Österreich eine leistungsstarke Vertretung.

Uon der Basis bis ins llohe llaus - Grund 3 2A
Ausbildungsgarantie, Einkommenstranspârenz oder Steuerre-

form: \Øas Gewerkschaften fur die Arbeitnehmerlnnen bewirken.

Recht muss Recht bleiben! - Grund 4

Die Gewerkschaften stehen ihren Mitgliedern tatkräftig bei

rechtlichen Problemen zur Seite.

22

itt

Bildung und l{ultur für die Mitglieder - Grund 5 26
Gewerkschaftsmitglieder profitieren von zahlreichen Kultur-,
Bildungs- und Freizeitangeboten.

llennguteflrgumentenichtgenügen-trund6 I 28
\Øenn es um wesentliche Fortschritte geht, müssen Arbçitneh-
merlnnen Druck machen können.

Unterstützung im Ehrenamt - Grund 7 30
Das Leben als Betriebsratsmitglied ist ohne Gewerkschaft nicht

denkbar. Ein Bericht aus eigener Erfahrung.

Dnrchgesetzt f$ehr Fairness im Arbeitsrecht U
All-in, Konkurrenzklauseln oder Rückzahlung von Ausbildungs-
kosten: die Verbesserungen im A¡beitsrecht im Überblick.

Wirtschaftlicher tr{olg und soziale Demokratie 34
Die Stärke der österreichischen Gewerkschaften trägt wesentlich
zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes bei.
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Mitbestimmen statt lobbyieren - Crund 8 '"¡su

Die Selbswerwalung der Sozialversicherung Leistungs-
kûrzungen und sichert Kontrollen gegen Lohndumping.

Uerlinken, zusammenbringen, helfen - 0rund g 38
Der ÖGB ist nicht nur in der EU stark vernerzt. Das ist in Zeiten
internationaler Konzerne wichtiger denn je.

ltie lukunft wird von uns geschrieben - Grund 10 40
Digitalisierung, j'"nrionr- und Bildungsreform oder Flüchtlings-
frage: 

'\lir 
haben die wichtigen Themen am Radar!

lnterYiew:

l{otwendiger denn je I
Susanne Pernicka über Strategien der Mitgliederwerbung und die
Machwerschiebung zu Ungunsten der Arbeitnehmerlnnen.

www.arbeit-wirtschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder andere

Ergänzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, die wir aus Platzgründen in der

Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

E
Dieser Code kann mit einem internetfähigen Kamera-
Handy abfotograf iert werden. Ein,,Readef ' entschlüsselt
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.
Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier:
wwwbeetagg.com/downloadreader

Standards:

Standpunkt Stlirker mit Mitdiedern

Ueranstaltung: Sparpolitik als l(risenverstärker

Aus [K und tewerkschaften

llistorie: [r organisiede doch

Der Schlüssel zum Lohnzettel

l{eues aus der S0lAlft Das Mach-mit-Prinzip

Frisch gebloggl

liicht zuletzt - von Erich to$ar

Man kann nicht alles wissen

Erklärungen aller grün markierten'\ff-orte.

blog.arbeit-wirtschaft .at
twitter.com/AundW

www.f acebook.comlarbeit.wirtschaft
www.arbeit-wirtschaft .aVkiosk

36

4

5

I

6ft

11

24

42

44

45

46

,,Das líräftegleichgewicht zwischen fubeit
und Kapital hat sich ganz massiv zulasren

der fubeitnehmerlnnenseite verschoben."
Deshalb ist es für die Soziologin Susanne

Pernicka wichtiger denn je, Mitglied der
Gewerkschaft zu sein.

\Øir haben viele weitere gute Gründe
zusammengetragen. Vom rechtlichen Bei-
stand bis zur Bildung, ob als fubeitneh-
merIn, Mitglied oder Betriebsrat/Betriebs-
rätin, bei Kollektiwertragsverhandlungen,
im Gesetzgebungsprozess, in Sozialversi-
cherungen und im AMS, auf europäischer
und internationaler Ebene oder in der
Zukunft und auch wenn es einmal hart auf

hart kommt: Die Gewerkschaften setzen

sich engagiert für die Interessen derfubeit-
nehmerlnnen ein. Wir haben,rzehn gute
Gründe" jeweils in Artikelform gebracht,
orientieren Sie sich bitte an der Numme-
rierung aufden Fotos.
Außerdem legen wir dar, wie man es kon-
k¡et am besten anstellt, rvenn man ein Mit-
glied gewinnen will (S. 12).'Wir holen en-

gagierte Betriebsrätlnnen vor den Vorhang
(S. 14) und zeigen, \üarum starke Gewerk-
schaften und wirtschaftlicher Fortschritt
eng zusammenhängen (S. 34). Und wir
informieren iïber die jüngsten Erfolge im
tubeitsrecht (S.32).

Unsere Kolumne ,,Nicht zuletzt" kommt
dieses Mal aus der Feder von ÖGB-Prari-
dent Erich Foglar. In ,,Neues aus der
SOZAK" geht es dieses Mal um Organi-
zing. Unter,,Frisch gebloggt" lesen Sie In-
teressantes aus unserem Expertlnnenblog
blog.arbeit-wirtschaft.at. Online ffnden Sie

uns wie gewohnt unter WWW.âfbeit-

wirtschaft.at sowie auf www.facebook.com/

arbeit,wirtschaft und twitter.com/AundW.

\Øir freuen uns stets über li¡itik und A¡re-
gungen (aw@oegb.at) und wünschen viel
Vergnügen bei der Lektüre.

Fùr das Redaþtionsþomitee

Sonja Fercher

Weil es unzähl¡ge gute Gründe g'bt... Redaktion intern
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Das bewährte Autorenteam aus Wissenschaft uncl Praxis wurde im Bereich de¡ grenzüberschreitenden
Ëxekution erweitert und bietet kompetente, praxìsnahe und übersichtliche Bearb-eitung fiìr höchste An,
sprüche.

y::::{,'::i;i;;:;"i:':ï;,i':;\,;i\::",o1;:f,f;i:å,,,,,2 
at Kohtnafkt 16 lol4wien www ,t,,z at MANZZ

3. Auflage

Angst . Oberhammer (Hrsg)
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Ed itorial
Larry Fink, CEO von BlackRocl<, größte Vermö-
gensverwalter der Welt mit 4,6 Billionen US-Dollar
under management, hat vor Kurzem einen war-
nenden Brief an die Generaldirel<toren der S&P
500-Unternehmen und an große europäische Un-
ternehmen gesandt, dies mit dem Ziel, eine fun-
damentale Änderung der Unternehmenspolitik
herbeizufü hre n. 207 5 haben die Ausschüttungen
gemessen an den ausschüttungsfähigen Gewin-
nen bei den S&P 50O-Unternehmen den höchsten
Anteil seit 2009 erreicht. Die Aktienrückkäufe be-

ü b e r | 2 M o n a te 27 o/o 
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wertelhattenden lnvestitionen und verhindert die effiziente Umsetzung [ang-
fristi ger Strategíen für eine erfolgreiche Unterneh mensentwicl<lung.

,,Companies also expose themselves to the pressures of investors focused on
maxìmizing near-term profít ot the expense of long-term value. lndeed, some
short-term investors (and analysts) offer more compelling visions for compa-
nies than the companies themselves, ollowing these perspect¡ves to fill the void
and build support for potentially destob¡lizing actions."

Es werden folgende Empfehtungen abgegeben:

' Jeder CEO solt verpflichtet werden, seinen lnvestoren jährlich die strategi-
schen Rahmenbedingungen für eine langfristige Steigerung des Unterneh-
menswerts vorzulegen.

' Die lnformationen für die lnvestoren sollen nicht rückwärtsorientiert sein,
sondern die Visionen des Managements und die Pläne für die zukünftige
Entwicklung des Unternehmens beinhalten.

' Die Investoren benötigen lnformationen, wie das Unternehmen die wettbe-
werbspolitischen Herausforderungen bewättigt, lnnovationen umsetzt, den
technischen Wandel bewättigt, seine lnvestitionen steuert, die geopotiti-
schen Herausforderungen bewältigt, den Wissensvorrat seiner Mitarbeiter
entwickelt, Finanzierungsmodelle entwickelt, die die langfristige Finanzíe-
rung des Unternehmens sicherstellen, und wie es seine langfristigen Stra-
tegien dynamisch an die sich ändernden Umfetdbedingungen anpasst.

Diese neue lnformationsl<ultur steht diametralzur heutigen Situation: ,,Todoy's
culture of quarterly earnings hysteria is totally controry to the long-term ap-
proach we need." Sie soll zu einer Verhaltensänderung der lnvestoren in Rích-
tung einer langfristigen Orientierung führen.

Die Erzielung von nachhaltigen Gewinnen über längere Zeiträume erfordert
eine stärl<ere Fokussierung nicht nur auf die Governance, sondern auf die Er-

haltung der Umwelt und die Gestaltung der sozialen Entwicklung.

An die politischen Entscheidungsträgerwurden folgende Empfehlungen gegeben:

' Die politischen Entscheidungsträger müssen ihre Potitik dahin gehend än-
dern, dass sie die Bildung langfristiger Werte unterstützt.

' Die Steuerpolitik soll Anreize für ein langfristiges Verhalten der lnvestoren
setzen und langfristige lnvestitionen begünstigen.

' Die fehlenden öffentlichen lnvestitionen in die lnfrastrul<tur belasten zu-
künftig nicht nur Konsumenten und Unternehmen erheblich, sondern ge-
fährden auch dasWachstum der Unternehmen.

Die historische Analyse zeigt, dass die Unternehmer die Quelle des Optimis-
mus fûr die Zukunft der Wirtschaft waren. Das gegenwärtige Verhalten ist nicht
dazu angetan, Optimismus zu verbreiten.

Diese Empfehlungen sollten von den Mitgliedern des Aufsichtsrats rasch und
konsequent auch in Österreich umgesetzt werden. Es ist Lorry Fink zuzusfim-
men, wenn er ausfiihrt, dass die Lösungen für diese Herausforderungen in un-
serer Hand liegen.

Leo Chini
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Schwerpunkt I n n ovati o n sm an agem ent
Was g¡bt es Neues?

Verhaltensökonomik und I nnovation
Wie eine junge Disziplin der Ökonomie das lnnovations-

management bereichert

Alexander Börsch/Nicolai Andersen
Die klassische Theorie geht davon aus, dass der

Mensch bei Geschäftsentscheidungen rational
handelt. ln der Verhaltensökonomie kommt man
jedoch zu anderen Ergebnissen. Doch wie irrational
emotional geprägte Verhattensmuster auch sein

mögen, auch diese Phänomene lassen sich positiv

n utzen.

Sta nd pu n kt
l0 Die Motoren der lnnovation

Ced a n ken zur Zukunf t der I n novati onsforsch u ng

Carsten Schultz/Katharina Hölzle

Daimler Business lnnovation
Die Etablieru ng i nnovationsfördernder Strukturen

in Großunternehmen

Wilfried Steffen
Große Unternehmen sind oft zu träge, um wirklich
ftexibet auf Trends und neue Geschäftspotenziale
zu reagieren. Eine Lösung ist die Ausgründung ei-

nes kleinen flexible.n Tochterunternehmens. Eine

andere, interne Lösung hat die Daimler AG für sich

entwickett.

20 lnnovationunterEinschränkungen
Kein zwangsläufiger Widerspruch

Matthias Weiß/Martin Högl
lntuitiv würde man sagen: Um kreativ und innovativ

sein zu können, benötigen Unternehmen aufjeden

3',|

Stand Punkt
34 Die Rationalitätsfalle im lnnovations-

management
Wolfgang Burr

Fall freie Mittet. 0hne materielle Ressourcen geht

es nicht. Doch interessanterweise fördern auch Ein-

schränkungen lnnovation.

lnnovationsku ltu r statt Angstkultur
Paradigmenwechsel im Leadership

Anja Wickert
Zu viel Druck und Angst lähmen und nehmen den

nötigen Freiraum für lnnovationen. Daher sollte das

Topmanagement mehr Macht an die Organisation

abgeben und eine fehlerfreundliche Kultur schaf-

fen. Ein solcher Kulturwande[ braucht Zeit und kann

durch gezielte Maßnahmen unterstützt werden.

I nterview
Start-ups erlauben einen Blick in die Zukunft
Wie die Siemens AG nach erfolgversprechenden Start-

ups sucht und sie auch selbst gründet

Prof. Dr. Gerhard Schewevon derzfo sprach mit Dr.

Rudolf Freytag, CEO von lnnovative Ventures bei

Siemens Corporate Technology, über den Brücken-

schlag von der Konzernwelt zur Start-up-Szene
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Fi¡hrung & Leadership

Erfol gsfa ktoren f ür To pSh ø ri n g
Vora ussetzu n gen für partnerschaftl iche Führu ng

im organisationalen Kontext

Julia K. Kuark/Marco Wyss

Teilen sich zwei oder auch mehrere Personen Füh-

rungsaufgaben, profitieren atte Beteitigten. Das

Unternehmen wird flexibler und Führungsarbeit

entwickelt sich zu einem wichtigen BestandteiI or-

ganisationalen Lernens. Wie dies ge[íngen kann,

beschreibt dieser Beitrag.

Mitarbeiterbindung in der Generation Y

Empirische Studie zu Faktoren, die das Commitment
junger Mitarbeiter fördern

Alexander Grimm

lm War for Talent geht es heute nicht mehr nur dar-

um, gut ausgebildete Mitarbeiter zu gewinnen. Um

Kosten zu sparen und Know-how zu binden, muss

man die jungen Talente auch im Unternehmen hal-

ten. Eine empirische Studie ermittelte, was das

Commitment der Generation Y fördert.

zfo-Toolkit
Benchmarking - Lernen vom Besten der Besten

Jacques Hefti/Hei ke Rawitzer

zfo-Toolkit
56 Kostentreiber-Management

Der Schlüssel zur Produktivitätssteigerung
Roman Stöger

Organisation &
Change Management

37 59
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72

Der praktische Nutzen von Stresstheorien

Studie zur Belastung mittlerer Manager

in Verä nderungsprozessen

Doris Wieser/Walter Bungard

Über den Stress in Veränderungsprozessen wird

zwarviel diskutiert, doch auf das Naheliegende, die

Ursachen von Stress und Präventivmaßnahmen mit-

hitfe fundierter Stresstheorien zu eruieren, wird se[-

ten zurückgegriffen. Eine Studie zeigt, wie derTheo-

rie-Praxis-Transfer gelin gen kan n.
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
U nternehmensbewertu ng

Besonderheiten bei der Unternehmensbewertung
zur Bestimmung von Ansprüchen im Familien- und
Erbrecht (lDW ES 13)

WPISIB Prof. Dr. Ch¡istian Zwirner / Gregor Zimny, M.Sc.,

beide München
Mit IDW ES 13 beabsichtigt der FAUB des IDW die Bestimmun-
gen des lDWS 1 fürZweckevon Unternehmensbewertungen
im Rahmen des Familien- und Erbrechts zu konkretisieren. ln
dem Beitrag werden die vorgeschlagenen Normen vorgestellt
und gewürdigt.

DBI 163179

Rechnu n gslegung/Handelsbilanzrecht

iinderung der Abzinsung von Pensionsrückstellungen

WPlStB Prof. Dr. Peter Oser I WP/StB Dr. Holger Wirtz,
beide Stuttgart
Am 27.01.20'16 hat die Bundesregierung ei nen Gesetzentwurf
beschlossen, mit dem die Ermittlungsmethode des handels-
rechtlichen Abzinsungssatzes für Pensionsrückstellungen vor
dem Hintergrund der nachhaltigen Niedrigzinsphase angepasst

werden soll. ln dem Beitrag werden die Vorschläge diskutiert.

DB1 190574

STEUERRECHT

AUFSATZ
Gew¡nnermittlun g/E¡nkommensteuer

Kosten für gemischt genutzte häusliche Zimmer
nicht abziehbar
VR¡BFH Karin Heger, München
Kein Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug bei ge-
mischt genutzten Räumen! Das hat der Große Senat in seiner
Grundsatzentscheidun g v om 27.07.2015 zu m häusl ichen Ar-
beitszimmern entschieden. Der Beitrag gibt die Kernaussagen
der Entscheidung wieder und zeigt ihre Konsequenzen auf.

D8119û439

Abgabenordnung
Verfahrensdokumentation nach den GoBD

Dipl"-Fw. Martin Henn, Rösrath
Prüfungserfahrungen zeigen, dass die Verfahrensdokumen-
tation nach den GoBD in vielen Fällen gravierende Mängel
aufweist. Aber wie sieht die GoBD-konforme Verfahrens-
dokumentation aus? Der Beitrag widmet sich der Notwendig-
keit der Dokumentation, den Aufbewahrungspflichten, der
Ausgestaltung und dem Umfang der erforderlichen Arbeits-
anweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen beim
Einsatz von DV-Systemen.

DB1 167399

KURZ KOMMENTIERT
Umsatzsteuer

BFH ermöglicht umsatzsteuerliche Organschaft
zur Personengesellschaft
RA/SIB Wulf Kring 1StB Dr. Marie-Louise Dietrich, beide
Frankfurt/M.

DBl 190652

www.der-betrieb.de

VERWA tT U I{G SANW E ISU N G E N

Einkommensteuer

Leistungen aufgrund von
Vermögensüberga beverträgen
BMF, Schreiben vom 18.12.2015

D81187774

Erbschaft-lschen ku ngsteuer

Behandlung von Steuerberatungskosten für die
Steuerangelegenheiten des Erblassers
dberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende

Erlasse vom 11.12.2015

DBr r89756

Bewertu ngsgesetz

Ermittlung des Gebäudesachwerts nach 5 190 BewG

BMF, Sch¡eiben vom 11.01.20't6

D81189754 s.262

s.261

s.262

s.241

s-247

ENTSCHEIDUtt|GEN
Bilanzsteuerrecht

Keine Einbringung gegen Gewährung von
Gesellschaftsrechten, wenn Gegenwert des
übertragenen Wirtschaftsguts allein dem
Kapitalkonto ll gutgeschrieben wird
BFH, Urteil vom29.A7.2015 - lV R 15/14

DBl 1 90807 s.263

Ei nkommensteuer/Lohnsteuer

Mittelbare Beteiligung: Werbungskosten des
Arbeitnehmers aus Bürgschaftsverlusten
BFH, Urteil vom 03.09.20f5 - Vl R 58/13

DBf 1 90808 s.265

Umsatzsteuer

Organschaft m¡t Tochterpersonengesel lschaft
BFH, Urteil vom 02.12.2015 - V R 25/13

DB1 190435 s.267
s.249

Fi nanzgerichtsord nu ng

Kein Recht des BMF zur Stellung eines Antrags
auf mündliche Verhandlung gegen einen
Gerichtsbescheid
BFH, Beschluss vom 16.12.2015 - lV R 15114

DB1 190826 { s.273

s.254

BEILAGE

Checkliste potenziell EU-rechtswidriger Normen des
deutschen direkten Steuerrechts 

- '

StB Prof. Dr. Vtrolfgang Kessler, Freiburg i.Br. /
Prof. Dr. Christoph 5pengel, Mannheim

DBl 167286

M2

5.260
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WIRTSCHAFTSRECH

AUFSATZ
GmbH-Recht

Gescheiterte Kapitalerhöhungen bei Gesel

mit beschränkter Haftung
Dr. Thomas Wachter, Notar, München
Eine Kapitalerhöhung basiert auf einem Beschluss der Ge-

sellschafter; wirksam wird sie aber erst mit der Eintragung im

Handelsregister. Scheitert die Kapitalerhöhung, ist der lnfe-
rent jedoch keineswegs rechtlos. Nach Abschluss eines Über-

nahmevertrags bezüglich der neugebildeten Geschäftsanteile

ist die GmQH zur zügigen und ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Kapitalerhöhung verpflichtet, so der BGH in seinem

urteilvomr03.11.2015 - llzR13/14 (DB 2015 S.2808). verletzt
sie diese Pflicht, kann der Übernehmer zurücktreten und Er-

satzseines Vertrauensschadens verlangen. Der Aufsatz ana-

lysiert die Entscheidungsgründe. Zudem enthält er Hinweise

und Beisþielsformulierungen für die kautelarjuristische Ge-

staltung von Gesellschafterbeschluss und Übernahmevertrag.

D81 1 90195

KURZ KOMMEiITIERT
Bankrecht

Wirksamkeit von Entgeltklauseln in Banken-AGB:
Ausstellung einer Ersatzkarte

RA Ðr. Dim¡tr¡os Linardatos, Ðüsseldorf

DBl 189221

ENTSCHEIDUTTIGET{

Personengesellschaftsrecht

Keine Vollstreckungsabwehrklage der GbR-

Gesellschafter im Falle eines Vollstreckungstitels
gegen die Gesellschaft

BGH, Urteil vom 03.11.2015 - rl ZR 446113

DBl r90656

Personengesellschaftsrecht

Auseinandersetzung einer zweigliedrigen
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ohne zu
liquid ierendes Gesellschaftsvermögen
BGH, Urteil vom 13.10.2015 - ll¿A214l13
DBl 1 90676

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Betriebliche Altersversorgun g

Teuerungsanpassung der Betriebsrenten in 2016

Dr. Markus Bechto¡dt, München / Michael Kelwing,

Mülheim/Ruhr
Laufende Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sind

nach 5 i6 Abs. 1 BetrAVG alle drei Jahre durch den Arbeit-
geber nach billigem Ermessen zu prüfen und anzupassen.

Auch Anfang 2016 kommt dies wieder auf zahlreiche Unter-

nehmen zu und erfordert Kenntnisse der Methodik sowie

der hierfür relevanten Parameter. Der Beitrag stellt diese

anschaulich dar und erläutert Vorgehensweise und Rechen-

schr¡tte. Ein Leitfaden für die korrekte und rechtssichere
Überprüfung und Anpassung der Betriebsrenten im Jahr

20't6.

D81190203 s.291

s.275
KURZ KOMMENTIERT

Kündigungsrecht/Gleichbehandlun g

lst der Kündigungsschutz des AGG strenger als der
des KSchG?

RA Carsten Domke, LL.M. / RAin Deniz Nikolaus' LL.M.

(King's College London), beide Frankfurt/M.
DB'r 169167

ENTSCHEIDUNGE¡{
Kündigungsrecht/Betriebsverfassungsrecht

Unbewusst und gutgläubig fehlerhafte Betr¡ebs-
ratsanhörung führt nicht zur Unwirksamkeit der
Kündigung
BAG, Urteil vom 16.07.2015 - 2 AZR 15/15

DBl 1 87998

lnsolvenzrecht/Kündigungsrecht
Beendigungsvergleich kann Anspruch auf
Verfrühu ngsschaden ausschließen

BAG, Urteil vom 19.11.20'15 - 6 AzR 558114

ÐBt 190002

Arbeitsvertragsrecht
Kein Günstigkeitsvergleich bei einer sog.
Elementenfeststellungsklage
8AG, Urteil vom 26.08.2015 - 4 AZR719|73

DBl 1 89998

s.297

s.282

s.298

s.283

s.299

s.287

s.300

BEPS Conference
Aktuetle Brennpunkte bei der praktischen umsetzung I ¡' uerz 2o16 i Bertin

I Internationale Steuerharmonisierung -
Die Notwendigkeit aus der Perspektive Deutschlands

Dr. MichaeL Meister, Parlamentarischer Staatssekretär,

Bundesministerium der Finanzen

I Ziele und Stand des oECD/G2o BEPS-Proiekts

Dr. Achim Pross, Leiter der Abteilung für internationate

Zusammenarbeit und Steuerverwaltung, 0ECD

I Ausgewähtte Änderungen durch BEPS und Auswirkun'
gen für Unternehmen
Bertho[d Welling, Leiter der Abteilung Steuern und Finanz-

politik, Bundesverband der Deutschen lndustrie e.V.

t Steuerpoiitik im Umbruch: Folgen für international
tätige [Internehmen
Hans Herbert Krebühl, Mitgtied des Vorstands,

ExxonMobil CentraI Europe Hotding GmbH

I 5tärkt oder schwächt die internationale Steuerpolitik
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen?
Dr. Rainer l(ambeck, Leiter Bereich Finanzen, Steuern,

Deutscher Industrie- und Handetskammertag (DIHK) e'V

llnsere Berøter-Lounges bietet lhnen die Möglichkeit, Ihre

individuellen Problemfälle und Lösungswege mit unseren

Experten a usfü h rlích zu besprechen.

Termin:
3. März 2016 I 9 bis 17 Uhr

Veranstaltungsort:
Leonardo RoyaI Hotel
Berlin Alexanderplatz
Fon:030 7554300

Teilnahmegebühr:

495 € zzgl. MwSt.

257o Rabatt für Abonnenten von

DER BETRIEB

rcolo Rabatl

åi;Ëliiaï^für

lnformation und Anmeldung: www.bepr-conference.de I Fon 02u 887-2850 | eMail: veranstaltungen@fachmedien.de
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Rursiitz¡
I FRS/Rechnungslegung

Zur Nutzung von expliziten Wahlrechten nach IFRS

Prof. Dr. Karsten Eisenschmidt / Florian Schwenkler, M.4.,

beide Kiel
Explizite (offene) Rechnungslegungswahlrechte bieten Un-

ternehmen erhebliche Freiheitsgrade in der individuellen
Darstellung am Kapitalmarkt und in der gezielten Einfluss-

nahme auf das Verhalten der Rechnungslegungsadressaten,

D¡e praktische Nutzung solcher expliziten Wahlrechte wurde
jedoch bisher nur punktuell für bestimmte Rechnungsle-
gungsstandards und nicht standardübergreifend im Kontext
der Bilanzpolitik von Unternehmen analysiert. Der Beitrag

schließt diese Lücke und thematisiert die Austlbung ausge-

wählter IFRS-Wahlrechte für die Unternehmen des HDAX und

SDAX im Geschäftsjahr 2013. Die Ergebnisse der empirischen
Untersuchung zeigen eine weitestgehend homogene Aus-

übungsstruktur bei den analysierten Wahlrechten, die Fragen

nach dem Nutzen und der Sinnhaftigkeit von expliziten Wahl-

rechten in der IFRS-Rechnungslegung nach sich zieht.

KORl 1 78342

I FRS/Rech n ungsleg ung

Deskriptive Analyse zur Übernahme des IFRS for
SMEs aus Ländersicht
Dr. Devrimi Kaya / Theresa Lutterberg, M.Sc., beide

Nürnberg
lm Jahr 2009 hat das IASB den lFRS for SMEs veröffentlicht.
Trotz der ökonomischen Bedeutung von nicht-kapitalmarkto-
rient¡erten Unternehmen besteht wenig Erkenntnis in der Lite-

ratur über die Verbreitung des IFRS for SMEs auf Länderebene.
Während der Standard in der EU und insb. in Deutschland kei-

nen positiven Anklang gefunden hat, zeigt die in dem Beitrag

vorgestellte Analyse, dass es dennoch zahlreiche Regionen
gibt, in denen der IFRS for SMEs bestimmend für die Rech-

nungslegung nicht-kapitalmarktorientierter Unternehmen ist.

KORI 1 65540

www.kor-ifrs.de

FATLSTUDIE
I FRS/Rechnungslegung

Zur Praxis der Bilanzierung nach IFRS 15

Prof. Dr. lnge Wulf / Dr. Haucke-Frederik Hartmann, bei-

de Clausthal-Zellerfeld
Mit IFRS 15 hat das IASB die Bestimmungen zur Erfassung von

Umsatzerlösen umfassend überarbeitet. Die Auswirkungen
des künftig maßgeblichen Fünf-Schritte-Modells werden
sehr stark von der Branche und dem zugrunde liegenden Ge-

schäftsmodell geprägt sein. Anhand typischer Geschäftsfälle

wi,rd in der Fallstudie gezeigt, welche Auswirkungen aus der
Anwendung des IFRS 15 in den Branchen der Automobil- und

der Maschinenbauindustrie zu erwarten sein werden.

KORI 189105

TAGUNGSBERICHT
Abschlussprüfung/Handelsbilanzrecht/lFR5/

Rechnungslegung

Accounting Profession meets Campus 2015

WP/SIB Prof. Dr. Holger Philipps, Koblenz
Am 21.11.2015 fand der dritte Fach- und Informationstag des

Netzwerks der Professoren für Rechnungslegung und Wirt-
schaftsprüfung an (Fach-)Hochschulen aus Hessen und Rhein-

land-Pfalz statt. Erfahrene Praktiker gaben dort interessierten

Studierenden einen intensiven Einblick in die vielfältigen und
perspektivenreichen Bereiche der Rechnungslegung und Ab-
schlussprüfung und diskutierten aktuelle Fragestellungen,
deren wesentliche lnhalte in dem Beitrag vorstellt werden.

KORl 1 89328 s.94

s.86

s.53

REPORTS
lnternational s.99

s.60 National s.101

I FRS/Rechnungslegung

Kennzahlenübersichten in deutschen
Geschäftsberichten
Oliver Bestmann, Düsseldorf / Bianca Drerup /
Prof. Dr. Andreas Wömpener, beide Duisburg-Essen
Kennzahlenübersichten in Geschäftsberichten gehören zu

den wichtigsten lnformationsquellen für lnvestoren, um die

Werthaltigke¡t von Unternehmen zu analysieren. Gleichzeitig
wurden sie jedoch bisher kaum systematisch erfasst und er-

forscht. Dieser Beitrag erhebt die 110 Kennzahlenübersichten
in den Geschäftsberichten der HDAX-Unternehmen und ana-

lysiert ihre Struktur, ihren lnhalt und die verwendeten Dar-

stellungsweisen, um einen Überblick über den Status Quo zu

geben und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Unternehmen ihre

Kennzahlenübersicht zielgerichtet gestalten können.

KOB1 187784

Corporate Governance/Rechnungslegung

Corporate Governance, lnvestorenschutz und
Rechnungslegung (Teil 1)

Prof. Dr. Manfred Kühnberger, Berlin
Was unter einer guten Corporate Governance zu verstehen
ist, kann sehr verschieden gedeutet werden. ln dem Beitrag

werden ausgehend von den Erkenntnissen zahlreicher Stu-

dien Einflussfaktoren auf die Corporate Governance kapital-
marktorientierter Unternehmen hergeleitet. lm ersten Teil des

Beitrags werden Corporate Governance Mechanismen vorge-
stellt und die Bedeutung der Kapitalstruktur für die Corporate
Governance aufgezeigt.

KORl'r 64938
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Der Grundsatz der Wesentlichkeit
Entwurf eines Practice Statement zu den IFRS

WP Prof. Dr. habil. Robin Mujkanovic

Bilanzierung der Altanteile bei sukzessiven
Unternehmenserwerben
lmplikationen aus der Anwendung der
Bewertungsleitlinien des IFRS l-3

Dr. Nils Cimpel-Henning.

Änderungen des WpHG infolge der
EU-Transpa renzrichtlinie
Eine ü berblicksa rtige Darstell u ng und ausgewä h lte
Problemfelder
WP Moritz Diemers und Dr. N¡klas B. Homfeldt

IFRS AKTUELL

57 Neue Leasingbilanzierung: IFRS 16 - Leases

WP Dr. Daniel T. Fischer

KOMPAKTWISSSEN

Erfassung von Währungsdifferenzen in den
Fremdkapitalkosten
WP Dr. Jens Freiberg

PRAXIsFÄLLE

Misslungene Portfolioregelung in IFRS 15?
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